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Bereitstellung einer Überplanmäßigen Ausgabe im FB 54 
- Erhöhter Verlustausgleich im Produkt 5471 (ÖPNV) -  
 
 
Aufgrund der Linienergebnisrechnung 2017 und des neuen Wirtschaftsplanes für die Jahre 2017- 
2022 der Kraftverkehrsgesellschaft mbH Braunschweig (KVG) vom 15.11.18 wird um Zustim-
mung zu einem überplanmäßigen Aufwand beim Produkt 5471, Sachkonto 4316000, in Höhe von 
132.160,71 EUR für das Haushaltsjahr 2018 gebeten. 
 
Die KVG hat mit Schreiben vom 05.02.19 mitgeteilt, dass der Verlustanteil der Stadt Helmstedt 
aufgrund der Linienergebnisrechnung 2017 einen Betrag in Höhe von 407.636,- EUR ergibt. Die-
ser Betrag ist für das Jahr 2017 um 93.636 EUR höher als der bisher mit dem Wirtschaftsplan der 
KVG vom 16.11.17 mitgeteilte Betrag (314.000 EUR).  
 
Der Betrag des überplanmäßigen Aufwandes für die Linienergebnisrechnung 2017 berechnet 
sich wie folgt: 
 
Linienergebnisrechnung 2017: 407.636,00 EUR 
Bereits 2017 an Vorauszahlungen gezahlt: -245.600,00 EUR 
Gebuchte Rückstellung für 2017:  -68.400,00 EUR 
Überplanmäßiger Aufwand für 2017:   93.636,00 EUR 
 
Darüber hinaus ist nach dem neuen Wirtschaftsplan der KVG vom 15.11.2018 für das Jahr 2018 
mit einen Verlustausgleich für die Stadt Helmstedt in Höhe von 364.000 EUR (bisherige Angabe 
309.000 EUR) zu rechnen. Auch hier ergibt sich ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 
38.524,71 EUR. 
 
Der überplanmäßige Aufwand für den neuen Verlustausgleich 2018 wird wie folgt berechnet: 
 
Geplanter Verlust lt. Wirtschaftsplan vom 15.11.18 364.000,00 EUR 
Vorauszahlungen geleistet in 2018: -247.200,00 EUR 
Rückst. (Restmittel 2018):   -78.275,29 EUR 
Überplanmäßiger Aufwand für 2018:   38.524,71 EUR 
 
Der Gesamtbetrag des überplanmäßigen Aufwandes setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Überplanm. Aufwand. Linienergebnisrechnung 2017:   93.636,00 EUR 
Überplanm. Aufwand 2018 lt. Wirtschaftsplan der KVG vom 15.11.18:    38.524,71 EUR 
Gesamtbetrag des überplanmäßigen Aufwandes für 2018: 132.160,71 EUR 
 
Die Deckung kann durch den erzielten Mehrertrag bei der Gewerbesteuer (Produkt 6111) erfol-
gen. Der Mehraufwand ist bzw. war zeitlich und sachlich unabweisbar. 
 
 



Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass nach den jüngsten Angaben auch in 
den Folgejahren der Verlustausgleich der KVG nicht unerheblich steigt. In der folgenden Tabelle 
wird die Entwicklung des neuen Verlustausgleiches ab 2019 gemäß dem Wirtschaftsplan der KVG 
vom 15.11.18 dargestellt: 
 
 2019 2020 2021 2022 
 EUR EUR EUR EUR 
Bisheriger Verlustausgleich gemäß 
Wirtschaftsplan vom 16.11.17: 

311.000 337.000 340.000 k.A. 

Neuer Verlustausgleich gemäß Wirt-
schaftsplan vom 15.11.18: 

343.000 399.000 501.000 537.000 

Differenz  
(höherer Verlustausgleich): 

+32.000 +62.000 +161.000  

 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Dem überplanmäßigen Aufwand gem. § 117 Abs. 1 NKomVG in Höhe von insgesamt 132.160,71 
EUR für das Haushaltsjahr 2018 wird zugestimmt. 
 
In Vertretung 
 
 
 
gez. Henning Konrad Otto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Wirtschaftsplan der KVG für die Jahre 2017 – 2022 vom 15.11.18 
Anlage 2: Auszug aus dem Wirtschaftsplan der KVG für die Jahre 2016 – 2021 vom 16.11.17 
Anlage 3: Schreiben KVG, Linienergebnisrechnung 2017 




































